
 

 

Standort 

Deponie Köln 
Escher Straße 350, 50739 Köln 

 

 

Annahmebedingungen 
 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie unter   

www.schulz-baustoffe.de einsehen können. 
 

Annahme von Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) BM 0, BM 0*. 
Boden und Steine AVV-Nr. 17 05 04 und AVV-Nr. 20 02 02 

Rost- und Kesselasche (HMVA) AVV-Nr. 19 01 12 
Material mit Fremdbeimengungen wird als Boden/Bauschutt DK 0 abgerechnet. 

 
Annahme von Boden/Bauschutt nach DK 0 (DepVO) 
Boden und Steine AVV-Nr. 17 05 04 und AVV-Nr. 20 02 02 

Beton AVV-Nr. 17 01 01, Ziegel AVV-Nr. 17 01 02, Keramik AVV-Nr. 17 01 03 
Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik AVV-Nr. 17 01 07 

 
Von der Annahme ausgeschlossen sind bituminöse oder teerhaltige Stoffe, asbesthaltige Stoffe, Eternit, 
Papier, Holz, Gipskarton, Styropor, Dammmaterial etc. 
Vor Anlieferung ist eine aktuelle Deklarationsanalyse für das anzuliefernde Material vorzulegen. Die 
Freigabe zur Annahme erfolgt durch Mitarbeiter unseres Hauses, ohne diese erfolgt keine Kipperlaubnis. 
Der Abfallerzeuger ist für die ordnungsgemäße Deklaration sowie für den Nachweis der Befreiung aus der 
Andienungspflicht (Anschluss- und Benutzerzwang) verantwortlich. Analysen sind kostenfrei zur Verfügung 
zu stellen. Falschlieferungen werden auf Kosten des Abfallerzeugers bzw. des Auftraggebers 
ordnungsgemäß entsorgt, bzw. durch denselben auf eigene Rechnung und Gefahr wieder zu entfernen. Der 
Auftraggeber bzw. Abfallerzeuger haftet für Schäden, die durch nicht erkennbare Störstoffe verursacht 
werden. Anfallende Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Bei vermuteten Abweichungen 
von der Deklaration zu den angelieferten Materialien, können auf Kosen des Anlieferers Kontrollanalysen in 
Auftrag gegeben werden.  

 

 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 07:00 bis 16:30 Uhr 
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